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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann namentlich die
Verletzung von Bundesrecht mit Einschluss der Bundesverfassung gerügt werden ( Art. 95
lit. a BGG ). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1
BGG ), doch prüft es unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und
Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ) grundsätzlich nur die geltend gemachten
Rechtswidrigkeiten ( BGE 141 V 234 E. 1 mit Hinweisen). Ein auf kantonalem Recht
beruhender Entscheid kann vor Bundesgericht weitgehend bloss wegen Verletzung
verfassungsmässiger Rechte beanstandet werden. Es besteht eine qualifizierte Rügepflicht,
das heisst, es ist konkret und detailliert darzulegen, welche verfassungsmässigen Rechte
und inwiefern sie durch den kantonalen Entscheid verletzt worden sein sollen. Die
Verletzung blossen kantonalen Rechts bildet keinen selbstständigen Beschwerdegrund (Art.
95 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 141 I 36 E. 1.3 ; 138 I 225 E. 3.1 und
3.2; 137 V 57 E. 1.3 ; 136 I 49 E. 1.4.1 und 65 E. 1.3.1, je mit Hinweisen). Was die
Feststellung des Sachverhalts anbelangt, kann gemäss Art. 97 Abs. 1 BGG nur gerügt
werden, diese sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung nach Art.
95 BGG ( BGE 145 V 215 E. 1.2).

E. 2
Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie die von der Gemeinde Berg
am 25. März 2021 verfügte Ablehnung einer Rückerstattung von Fr. 9'250.55 nebst
Verzugszins bestätigte. Zur Frage steht, ob die Gemeinde den Lehrlingslohn des
Beschwerdeführers, den sie sich abtreten liess, zu Recht einbehielt.

E. 3.1
Gemäss Vorinstanz fällt eine Rückerstattung der Lehrlingslöhne ausser Betracht. Auch
wenn die Abtretung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf seinen Lehrlingslohn als
unrechtmässig zu qualifizieren sei, ändere dies nichts daran, dass das Einkommen des
Beschwerdeführers für die Bestreitung von dessen Lebensunterhalt verwendet worden sei.
Die der Gemeinde vom Bund gestützt auf Art. 88 Abs. 2 AsylG ausbezahlte
Globalpauschale stehe nicht der unterstützten Person zu, sondern der unterstützenden
Fürsorgebehörde. Lediglich bei der Prüfung einer Rückerstattungspflicht der unterstützten
Person nach § 19 des kantonalen Sozialhilfegesetzes (SHG/TG) werde die der Gemeinde
ausgerichtete Globalpauschale in die Abrechnung der Sozialhilfekosten miteinbezogen.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer begründet die beantragte Rückerstattung seines Lehrlingslohns wie
schon vor dem kantonalen Gericht sinngemäss im Wesentlichen mit dem Argument, dass
die von ihm bezogenen Leistungen der Sozialhilfe durch die der Gemeinde Berg vom Bund



ausgerichtete Globalpauschale abgedeckt sei. Die Gemeinde habe für ihn, so der
Beschwerdeführer, nie auch nur einen einzigen Franken aus eigenen Mitteln aufbringen
müssen. Solange die Globalpauschale zur Deckung der Ausgaben des betreffenden
Asylsuchenden ausreiche, sei die Inanspruchnahme seines Erwerbseinkommens unzulässig,
würde die Gemeinde andernfalls doch von dessen Anwesenheit unberechtigterweise
finanziell massiv profitieren. Dies habe die Vorinstanz denn in einem anderen Fall auch so
erkannt. Eine unzulässige Bereicherung der Gemeinde ergebe sich auch daraus, dass es
nach Art. 325 OR unzulässig gewesen sei, sich seine Lohnforderungen abtreten zu lassen.
Auch unter diesem Aspekt hätte die Gemeinde den rechtsgrundlos erhaltenen Lehrlingslohn
zurückerstatten müssen.

E. 4
Die Ausrichtung der Nothilfe ist nach Art. 12 BV Sache der Kantone. Der hier
angefochtene Entscheid stützt sich somit auf kantonales Recht. Von Verfassungs wegen ist
dabei der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten. Unterstützungsleistungen des Staates
werden nur dann ausgerichtet, wenn die in Not geratene Person nicht in der Lage ist, selber
für sich zu sorgen (Urteil 8C_717/2022 vom 7. Juni 2023 E. 10.1.2 mit Hinweisen, zur
Publikation vorgesehen; BGE 142 I 1 E. 7.2.2). Rechtsprechungsgemäss besteht daher kein
Anspruch auf Sozialhilfeleistungen, wenn und soweit der gesuchstellenden Person die
Nutzung und Verwertung der eigenen Arbeitskraft zuzumuten ist ( BGE 139 I 218 E. 3.5),
wenn sie Sozialversicherungsleistungen (Urteil 8C_347/2007 vom 4. August 2008 E. 5.1)
oder familienrechtliche Unterhaltsleistungen bezieht respektive wenn eine
Verwandtenunterstützungspflicht besteht (Urteil 8C_196/2010 vom 19. Juli 2010 E. 5.4,
vgl. auch Urteil 8C_698/2017 vom 13. April 2018 E. 4.2) oder aber wenn sie über
Leistungen Dritter verfügt, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden (Urteil
8C_475/2014 vom 13. August 2014 E. 3.3).

Dass das kantonale Gericht in Nachachtung dieser verfassungsrechtlichen Grundsätze den
Lehrlingslohn an die von der Gemeinde ausgerichteten Sozialhilfeleistungen anrechnete, ist
nicht zu bean-standen. Wie die Vorinstanz zutreffend feststellte, war es zwar nicht zulässig,
dass sich die Gemeinde den Anspruch auf die Lehrlingslöhne abtreten liess und die
entsprechende Vereinbarung demnach als nichtig zu qualifizieren. Dies kann jedoch nichts
daran ändern, dass ein Anspruch auf Sozialhilfeleistungen nur insoweit bestand, als der
Lebensunterhalt durch das Einkommen des Beschwerdeführers nicht gedeckt werden
konnte. Der Lehrlingslohn hätte bei der Ermittlung des Umfangs der
Anspruchsberechtigung also so oder anders mitberücksichtigt werden müssen. Der
Beschwerdeführer bestreitet insbesondere nicht, dass der Lehrlingslohn für die Deckung
seines Unterhalts nicht ausreichte. Es steht somit fest, dass die Gemeinde dem
Beschwerdeführer mehr ausbezahlt hat als er mit seinem Lohn zu verdienen vermochte. Das
kantonale Gericht hat des Weiteren auch die Voraussetzungen für eine Rückerstattung nach
den Grundsätzen über die ungerechtfertigte Bereicherung richtig dargelegt und darauf
hingewiesen, dass die der Gemeinde vom Bund gestützt auf Art. 88 AsylG (SR 142.31)
sowie Art. 21 und Art. 25 AsylV 2 (SR 142.312) bezahlte Globalpauschale nicht der von ihr
unterstützten Person zusteht. Inwiefern das kantonale Gericht in Willkür verfallen wäre,
indem es eine Rückerstattung seines Lehrlingslohns auch unter diesem Rechtstitel ablehnte,
zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Es liegt in der Natur der Pauschale, dass sie im einen
Fall für die Bestreitung der Nothilfe ausreicht, im anderen Fall hingegen nicht. Der
Vorwurf, die Gemeinde hätte sich zulasten des Beschwerdeführers bereichert, ist



unberechtigt. Vielmehr gereicht es dem Bund zum Nachteil, wenn der Gemeinde - wohl nur
in Einzelfällen - aus der ihr vom Bund ausbezahlten Pauschale nach Abzug der
ausgerichteten Sozialhilfeleistungen im Ergebnis ein Überschuss verbleibt. Der
Beschwerdeführer macht denn auch nicht geltend, die erbrachten Sozialleistungen (oder
zumindest ein Teil davon) seien, obwohl von der Pauschalabgeltung abgedeckt, zu Unrecht
von ihm zurückgefordert worden.

Zusammengefasst ist nicht erkennbar, inwiefern die Vorinstanz bei der Beurteilung des
vom Beschwerdeführer geltend gemachten Anspruchs auf Rückerstattung seines
Lehrlingslohns Verfassungsrecht verletzt haben sollte.

E. 5
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und wird im vereinfachten Verfahren nach
Art. 109 BGG mit summarischer Begründung und unter Verweis auf den vorinstanzlichen
Entscheid erledigt.

E. 6
Die Gerichtskosten werden dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt ( Art. 66 Abs.
1 BGG ).
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